
4. Sollte die Frage in Nr. 1 bejaht werden: Besteht ein Unter
schied zwischen den Maßnahmen, die ein Luftfahrtunterneh
men ergreifen muss, um von der Verpflichtung zur Zahlung 
eines Ausgleichs gemäß Art. 5 Abs. 3 befreit zu sein, und 
den Maßnahmen, die es ergreifen muss, um von der Ver
pflichtung zum Ersatz eines Schadens gemäß Art. 19 des 
Montrealer Übereinkommens befreit zu sein? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung 
für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall 
der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung 
von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 
(ABl. L 46, S. 1). 
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Alessandra Venturini 

Beklagte: A.S.L. Varese u. a. 

Vorlagefrage 

Stehen die in Art. 49 ff. AEUV niedergelegten Grundsätze der 
Niederlassungsfreiheit, der Nichtdiskriminierung und des Schut
zes des Wettbewerbs einer nationalen Regelung entgegen, die es 
einem zugelassenen und bei der entsprechenden Berufskammer 
eingetragenen Apotheker, der aber nicht Inhaber eines im Or
ganisationsplan aufgenommenen Handelsbetriebs ist, nicht er
laubt, in einer Verkaufsstelle für parapharmazeutische Produkte, 
deren Inhaber er ist, auch die Arzneimittel im Einzelhandel zu 
vertreiben, für die ein ärztliches „weißes Rezept“ erforderlich ist, 
d. h. solche, die nicht zu Lasten des SSN, sondern in vollem 
Umfang zu Lasten des Käufers gehen, und die damit auch in 
diesem Sektor ein Verbot des Verkaufs bestimmter Klassen von 
pharmazeutischen Erzeugnissen und eine zahlenmäßige Kontin
gentierung der Handelsbetriebe, die die sich im nationalen Ho
heitsgebiet niederlassen dürfen, begründet? 
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Vorlagefrage 

Stehen die in Art. 49 ff. AEUV niedergelegten Grundsätze der 
Niederlassungsfreiheit, der Nichtdiskriminierung und des Schut
zes des Wettbewerbs einer nationalen Regelung entgegen, die es 
einem zugelassenen und bei der entsprechenden Berufskammer 
eingetragenen Apotheker, der aber nicht Inhaber eines im Or
ganisationsplan aufgenommenen Handelsbetriebs ist, nicht er
laubt, in einer Verkaufsstelle für parapharmazeutische Produkte, 
deren Inhaber er ist, auch die Arzneimittel im Einzelhandel zu 
vertreiben, für die ein ärztliches „weißes Rezept“ erforderlich ist, 
d. h. solche, die nicht zu Lasten des SSN, sondern in vollem 
Umfang zu Lasten des Käufers gehen, und die damit auch in 
diesem Sektor ein Verbot des Verkaufs bestimmter Klassen von 
pharmazeutischen Erzeugnissen und eine zahlenmäßige Kontin
gentierung der Handelsbetriebe, die die sich im nationalen Ho
heitsgebiet niederlassen dürfen, begründet? 
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DE 2.6.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 157/5


	Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien), eingereicht am 2. April 2012 — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese u. a.  (Rechtssache C-159/12)
	Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien), eingereicht am 2. April 2012 — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Varese u. a.  (Rechtssache C-160/12)
	Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien), eingereicht am 2. April 2012 — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia u. a.  (Rechtssache C-161/12)

